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Ministerium für Inneres, 

Bau und Digitalisierung 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung  

Mecklenburg-Vorpommern 19048 Schwerin 

 

Erlass zur Erhebung des Verwaltungsaufwandes der kreisfreien und großen kreisangehöri-
gen Städte, Landkreise, Ämter und amtsfreien Gemeinden im Zusammenhang mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben im Bereich des übertragenen Wirkungskreises sowie als untere 
staatliche Verwaltungsbehörden 

Anlagen: - 2 -  
 

Gemäß § 22 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG M-V) erhalten die Kommunen Zu-

weisungen in der Höhe der nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a FAG M-V bereitgestellten 

Mittel für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren 

staatlichen Verwaltungsbehörde, die vor Inkrafttreten von Artikel 72 Absatz 3 der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 4. April 2000 (GVOBl. M-V S.158) übertra-

gen wurden. Für diese Aufgabenwahrnehmung erhalten die Landkreise, kreisfreien und großen 

kreisangehörigen Städte sowie Ämter und amtsfreien Gemeinden einen Kostenausgleich nach dem 

sogenannten relativen Konnexitätsprinzip (Artikel 72 Absatz 3 der Verfassung des Landes M-V a. 

F).   

Die Zuweisungsmittel in Höhe von aktuell 269,8 Mio. Euro werden steuerkraftunabhängig zum 

Ausgleich unterschiedlicher Aufgabenbelastungen bereitgestellt. 

Nach § 22 Absatz 4 FAG M-V ist im Abstand von 2 Jahren zu überprüfen, ob durch Veränderungen 

im Aufgabenbestand oder in der Aufgabenwahrnehmung eine Anpassung des Ausgleichs und sei-

ner Verteilung notwendig ist. Die Ergebnisse der letzten Überprüfung aus dem Jahr 2021 werden 

letztmalig im Finanzausgleichsjahr 2023 zugrunde gelegt.  

  

Bearbeiter: Herr Michael Hoerenz 
 

Telefon: +49 385 588 12332 
 

Telefax: +49 385 509 12332 
 

E-Mail: michael.hoerenz@im.mv-
regierung.de 
 

Geschäftszeichen: II 330-176-22110-2023/003-004 
 

  
Datum: Schwerin, 30.01.2023 

Landräte der Landkreise, Bürgermeister 
und Oberbürgermeister*in der kreisfreien 
und großen kreisangehörigen Städte sowie 
die Bürgermeister*innen der amtsfreien 
Gemeinden und Amtsvorsteher*innen der 
Ämter in Mecklenburg-Vorpommern lt. An-
lage 
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Bei den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte wird eine Vollerhebung 

durchgeführt.  Für die Gruppe der Ämter und amtsfreien Gemeinden wurde bereits im Rahmen der 

letzten Erhebung eine fünfzigprozentige Stichprobe befragt.1 In der aktuellen Erhebung wird die 

Stichprobe umgekehrt und die Daten der bisher nicht befragten Ämter und amtsfreien Gemeinden 

werden entsprechend erhoben (siehe Anlage). 

Die diesjährige Abfrage greift im Wesentlichen auf die in der Vergangenheit bereits bewährten Er-

hebungsunterlagen zurück. Die bereitgestellten Hinweise sind redaktionell überarbeitet worden. 

Als Anlagen zu diesem Schreiben erhalten Sie den Erfassungsbogen im Excelformat sowie ein 

PDF-Dokument mit umfangreichen Hinweisen zur Erhebung.  

Der Excel-Erfassungsbogen enthält jeweils angepasste Arbeitsblätter mit den Tabellen 1 und 2 für 

die Aufgaben der Landkreise, kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte und Ämter bzw. 

amtsfreien Gemeinden.  

Das weitere Arbeitsblatt mit der Tabelle 3 zu den Auszahlungen für Investitionen der letzten 2 Jah-

re ist für alle Aufgabenträger einheitlich zu verwenden.  

Zur Erhebung des Verwaltungsaufwandes bei den Wohngeldbehörden der Städte und Ge-

meinden ergeht eine gesonderte Abfrage.  

 

Um die Zuweisungsbeträge ab dem Jahr 2024 entsprechend anpassen zu können, müssen die 

Daten zur Kostenermittlung für das anstehende Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Fi-

nanzausgleichsgesetzes M-V vorliegen. Deshalb bitten wir Sie um schnellstmögliche Übermittlung 

der Angaben bis  

spätestens 28. Februar 2023 durch die angeschriebenen Ämter und amtsfreien Gemeinden 

sowie 

bis spätestens zum 10. März 2023 durch die Landkreise und kreisfreien und großen kreisan-

gehörigen Städte. 

 

Es ist unerlässlich, dass alle angeschriebenen Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehöri-

gen Städte sowie die ausgewählten Ämter und amtsfreien Gemeinden an der Erhebung mitwirken.  

Bitte übermitteln Sie Ihre Meldung möglichst ausschließlich per Mail an Datenerhe-

bung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de .   

So kann eine effiziente Auswertung sowie Archivierung Ihrer Meldung im Original gut gewährleistet 

werden. 

                                                
1 Die Stichprobe wurde unter Aufsicht des Städte- und Gemeindetags M-V e.V. zufällig ermittelt. 

mailto:Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de
mailto:Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de
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Für Rückfragen im Zusammenhang mit der Erhebung stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur 

Verfügung: 

Herr Michael Hoerenz, Tel.: 0385-588-12332,  

Frau Katja Alpert, Tel.: 0385-588-12333, 

Herr Michael Müller, Tel.: 0385-588-12330.  

Für schriftliche Rückfragen im Zusammenhang mit der Erhebung nutzen Sie bitte ausschließlich die 

Mailadresse: Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de .  

Auf der Internetseite  https://www.regierung-

mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-Finanzausgleich/ werden die beigefügten 

Unterlagen zur Erhebung sowie, bei Bedarf, ein „FAQ“ mit Antworten zu besonders häufig gestell-

ten Fragen oder häufig auftretenden Problemen in den nächsten Tagen gesondert eingestellt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 

gez. Michael Hoerenz 

mailto:Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-Finanzausgleich/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-Finanzausgleich/
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I. Vorbemerkungen 

Gemäß § 22 Absatz 1 FAG M-V erhalten die Landkreise, kreisfreien und großen kreisange-
hörigen Städte sowie Ämter und amtsfreien Gemeinden Zuweisungen für die Wahrnehmung 
der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungs-
behörde, die vor Inkrafttreten von Artikel 72 Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern in der Fassung vom 4. April 2000 (GVOBl. M-V S. 158) übertragen wur-
den, zum Ausgleich der Personal-, Sach- und Zweckaufwendungen.  

Der Kostenausgleich erfolgt nach dem relativen Konnexitätsprinzip (Artikel 72 Absatz 3 der 
Verfassung des Landes M-V a. F). Die Zuweisungsmittel werden steuerkraftunabhängig be-
reitgestellt. Die Kostenermittlung und Kostenzuweisung erfolgt entsprechend der unter-
schiedlichen Aufgabenbelastungen getrennt für Ämter und amtsfreie Gemeinden, große 
kreisangehörige Städte, kreisfreie Städte, Landkreise und für die Träger der Geoinformati-
onsämter. Es gilt der Grundsatz der Vollkostendeckung bezogen auf die Zweckkosten und 
Gemeinkosten. Dabei sind Typisierungen und Pauschalisierungen zulässig. Bei der Kosten-
ermittlung kann daher nicht jede Verschiedenartigkeit der Verwaltungsträger in der Aufbau- 
oder Ablauforganisation, der Personalstruktur oder anderer Einflussfaktoren berücksichtigt 
werden. Auch kann keine Erfassung unterschiedlicher Altersstrukturen in den verschiedenen 
Verwaltungen erfolgen. Hinsichtlich der Kostenermittlung der Personal- und Arbeitsplatzkos-
ten werden daher Pauschalen verwandt. Nur so kann die Erfassung und Verwertung perso-
nenbezogener Daten außerhalb der für die Personalverwaltung zuständigen Stelle vermie-
den werden. 

Gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V muss das Land nur diejenigen Kosten übernehmen, 
die zur Fremdaufgabenerfüllung erforderlich sind.  Das leitet sich aus dem landesverfas-
sungs- und kommunalrechtlichen Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung ab.1  

Nach § 22 Absatz 4 FAG M-V ist im Abstand von 2 Jahren zu überprüfen, ob durch Verände-
rungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwen-
dig ist. Nur wenn die Auswertung der Befragung den Rückschluss zulässt, dass Veränderun-
gen im Aufgabenbestand generell alle Kommunen oder ganze nach § 22 FAG M-V gebildete 
Gruppen betreffen, ist eine Anpassung des Ausgleichsbetrags überhaupt angezeigt. Die letz-
te Erhebung erfolgte im Jahr 2021 auf Basis der Daten des Jahres 2020 mit Wirkung für den 
Finanzausgleich ab 2022. Die nunmehr anstehende Erhebung bezieht sich im Wesentlichen 
auf Daten des Jahres 2022.  

Bei den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte wird eine Vollerhe-
bung durchgeführt.   
Für die Gruppe der Ämter und amtsfreien Gemeinden wurde bereits im Rahmen der letzten 
Erhebung auf eine Vollerhebung verzichtet und stattdessen eine fünfzigprozentige Stichpro-
be, dies entspricht 37 Ämtern und 17 amtsfreien Gemeinden, befragt.2 In der aktuellen Erhe-

                                                 
1 Siehe Prof. Dr. Brüning, Kostenausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde 17. Juli 2020, III.1.c), S. 46.  
2 Die Stichprobe wurde unter Aufsicht des Städte- und Gemeindetags M-V e.V. zufällig ermittelt. 
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bung wird die Stichprobe umgekehrt und die Daten der bisher nicht befragten Ämter und 
amtsfreien Gemeinden werden entsprechend erhoben.  

Von den amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Landkreisen wird erwartet, dass ein(e) Mitar-
beiter*in nebst Vertretung als zentrale Koordinierungs- und Auskunftsstelle bestimmt wird 
und diese Stelle die Erarbeitung der übermittelten Ergebnisse vollständig dokumentiert und 
archiviert. 

Für die Kommunikation mit dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung verwenden 
Sie bitte ausschließlich die folgende E-Mailadresse: Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-
regierung.de 

Die Überprüfung erfolgt im Übrigen im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens mittels eines 
schriftlichen Erhebungsbogens, mit dem Daten des Stellenplans und der Finanzrechnung 
abgefragt werden (§ 22 Absatz 5 FAG M-V).  

Soweit die Bereitstellung der Exceldatei per Mail aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 
möglich ist, wird die Datei auch auf der Homepage des Innenministeriums 
(https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/) unter der Rubrik Kommunales/
Kommunaler Finanzausgleich zusätzlich zum Download bereitgestellt.  

Im Rahmen der Auswertung des Erhebungsbogens werden in einem zweiten Schritt pau-
schalierte Personalkostenwerte der KGSt® auf Grundlage des aktuellsten Berichts zu den 
„Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“3 und für Beamtenstellen die Daten des Versor-
gungsverbandes M-V zugrunde gelegt.  

Zum Verfahren zur Ermittlung der Kosten wird auf Folgendes hingewiesen: 

Soweit nachfolgend Produktbezeichnungen und Produktgruppen, Produkte oder Leistungen 
sowie Kostenarten, Konten oder Unterkonten4 benannt sind, können die hierauf verbuchten 
Beträge nicht in jedem Fall unbesehen in die Erhebung übernommen werden, weil insbeson-
dere bei den Produkten vielfach Auszahlungen verbucht werden, die teilweise auch dem ei-
genen Wirkungskreis zuzuordnen sind (Beispiel Denkmalschutz: Verwaltungsleistung nach 
dem DSchG M-V als Denkmalschutzbehörden im Rahmen des übertragenen Wirkungskrei-
ses und auf der anderen Seite der Erhaltungsaufwand für Denkmale im Bereich des eigenen 
Wirkungskreises als Eigentümer oder Bewilligungsbehörde für eigene Zuschüsse an Dritte).  

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung wird anhand der ermittelten Kosten eine mögliche Effizienzrendite getrennt für alle 
kommunalen Gruppen (Ämter und amtsfreien Gemeinden, große kreisangehörige Städte, 
Landkreise und kreisfreien Städte sowie für die Geoinformationsämter) geprüft. 

Zum Ausfüllen des Erhebungsbogens sind nachfolgende Hinweise zu berücksichtigen. 

                                                 
3 Der Bericht zu den Kosten eines Arbeitsplatzes ist urheberrechtlich geschützt und wäre bei Interesse direkt bei 
der KGSt® anzufordern. 
4 Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 23. Juli 2019 - II 320-174-53000 (AmtsBl. M-V 2019 S. 766), 
geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 26. November 2020 (AmtsBl. M-V 2020 S. 576); http://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Doppik 

mailto:Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de
mailto:Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Doppik
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Doppik
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II. Abfrage zum gesamten Stellenplan (Tabelle 1) 

In der ersten (kleinen) Tabelle im Kopf des Erhebungsbogens sind die Anzahl der Vollzeit-
äquivalente (VZÄ) laut Gesamtstellenplan 2022 sowie die Ist-Besetzung zum 31.12.2022 
getrennt nach Beamten und Beschäftigten einzutragen. Diese Angaben dienen ausschließ-
lich dem Zweck, den Anteil des übertragenen Wirkungskreises an den Gesamtaufgaben als 
ergänzende Information zu ermitteln. 

III. Erhebung des Personaleinsatzes sowie der laufenden Auszahlungen für 
die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Tabelle 2) 

1. Referenzjahr  

Das Referenzjahr der Untersuchung ist das Jahr 2022. Es werden die Daten der (vorläufi-
gen) Finanzrechnung und der Stellenpläne für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Die 
Abfrage beschränkt sich – außer für getätigte Investitionen – auf das Haushaltsjahr 2022. 

2. Die Personalstärke sowie die Eingruppierung 

Es sind die Arbeitszeitanteile aller Beschäftigten aufzuführen, die mit der Erfüllung von Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises unmittelbar betraut sind. Dazu gehören aus-
schließlich sachbearbeitende Tätigkeiten. Anteile für Leitungs- und Assistenztätigkeit sind 
hier grundsätzlich nicht zu erfassen (siehe Ausführungen weiter unten, insbesondere zur 
Frage der alternativen Darstellung der Zeitanteile für Fachbereichsleitung-).  

Zu erfassen ist die tatsächliche Besetzung der Stellen bezogen auf das gesamte Jahr 2022. 
Außerdem ist die Anzahl der VZÄ ohne „kw“ Vermerk laut Stellenplan 2022 darzustellen. 

Stellen, die unterjährig nur teilweise besetzt waren, sind auch nur zeitanteilig zu berücksich-
tigen. Mit nachfolgendem Beispiel soll dies verdeutlicht werden: Nach Ausscheiden eines 
Mitarbeiters zum 28. Februar 2022 wird die Stelle erst am 1. Juni 2022 wiederbesetzt. Die 
Stelle wird in diesem Fall mit 0,75 im IST und mit 1,0 als Sollbesetzung dargestellt. Dies ist 
auch bei (teilweiser) Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied/Gleichstellungsbe-
auftragte/Datenschutzbeauftragte/Beauftragte für Arbeitssicherheit o. ä. zu berücksichtigen. 

Gleiches gilt, wenn temporär Mitarbeiter*innen, die regulär im eigenen Wirkungskreis tätig 
sind, zur Unterstützung Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zugewiesen bekom-
men. Wurden diese Mitarbeiter von anderen Einrichtungen oder Behörden abgeordnet kön-
nen Personal- und Sachkosten entweder als Auszahlungen unter Sachkosten oder alternativ 
als anteilige Stellen bei der IST-Besetzung mit der entsprechenden Vergütung-
/Besoldungsgruppe berücksichtigt werden. Mangels Sollstellen wären die Eintragungen 
kurz zu erläutern. 
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Sie erhalten die Abfragematrix als ungeschützte Excel-Datei. Bitte fügen Sie bei jeder Auf-
gabe innerhalb der Tabelle entsprechend viele Zeilen ein, um für alle Beschäftigten – unter-
teilt nach verschiedenen Besoldungs- oder Entgeltgruppen – Eintragungen vornehmen zu 
können.   
Fassen Sie Stellenanteile mit gleicher Eingruppierung/Besoldung im Fragebogen bitte zu-
sammen (siehe auch Muster in Anlage 1). In der gleichen Zeile sind nebenstehend die ent-
sprechenden Stellenplannummern für alle berücksichtigten Stellen mit zu erfassen. Beim 
Einfügen von Zeilen können in der Tabelle hinterlegte Formatierungen verloren gehen. Bitte 
behalten Sie die hinterlegte Schreibweise für die Besoldungs- und Entgeltgruppen unbedingt 
bei, dies hilft spätere Übertragungsfehler zu vermeiden. Bei Bedarf ergänzen Sie die hinter-
legte Liste. 

Bitte nutzen Sie für die Berechnung von Zeitanteilen insbesondere bei „Splitteraufgaben“ in 
Tabelle 2 die Rechenhilfen (separates Arbeitsblatt). Soweit keine konkreten Aufzeichnun-
gen vorliegen, schätzen Sie die Zeitanteile sachgerecht entsprechend dem Jahresdurch-
schnitt ein, den die betreffende Aufgabe erfordert. Es wird erwartet, dass insbesondere für 
diese Fälle entsprechende interne Aktennotizen erstellt werden, aus denen hervorgeht, wie 
das Ergebnis ermittelt wurde (siehe hierzu V. Dokumentation, Seite 17). Diese sind auf 
Nachfrage vorzulegen. 

Nicht in die Erfassung gehören Querschnittstätigkeiten. Bei der Datenauswertung wird 
im Rahmen der Auswertung ein Verwaltungsgemeinkostenzuschlag, anlehnend an die Emp-
fehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt®), in Hö-
he von 20 % der Brutto-Personalkosten hinzugerechnet5. Mit diesem sind insbesondere 
folgende Verwaltungsaufwendungen bereits abgegolten und deshalb nicht zu erfassen: 

- Planung, Steuerung und Kontrolle durch Stadtvertretung/Gemeindevertretung/Amts-
ausschuss/Kreistag 

- Planung, Steuerung und Kontrolle durch die Verwaltungsführung (u. a. LVB, Bürger-
meister, Landrat, ggf. auch Beigeordnete, Dezernenten) 

- die „amts-/fachbereichsinternen“ Gemeinkosten (Amts-/Abteilungs-/Fach-
bereichs-Overhead) einschließlich amtsinterne Schreibdienste, Sekretariate, 
Kassen, Vollstreckungen und Registraturen,  

- Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, 
- Leistungen des Haupt- und Personalamtes, 
- ggf. Leistungen des Rechtsamtes und in Anspruch genommene Rechtsberatungsleis-

tungen, 
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
- Leistungen der Kämmerei, Finanz- und Rechnungswesen  
- Leistungen der Kasse und der Vollstreckungsstelle, 
- Leistungen der Steuerverwaltung, 
- Leistungen der Liegenschaftsverwaltung, 
- allgemeine Beschaffung,  

                                                 
5 Von den 20 % entfällt die Hälfte allein schon auf den Fachbereichsoverhead – siehe Bericht der KGSt® zu den 
„Kosten eines Arbeitsplatzes“ Seite 14.  
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- Personalratstätigkeit6,  
- Gleichstellungsstelle6, 
- Datenschutzbelange6,  
- betriebsärztlicher und arbeitssicherheitstechnischer Dienst sowie 
- IT-Betreuung.  

 
Soweit es praktikabel ist, die Arbeitszeitanteile insbesondere von Fachbereichsleitern, die 
zumindest teilweise eigene Sachbearbeitung vornehmen, vollständig zu erfassen, sind die 
laut Stellenbeschreibung enthaltenen Anteile für die Leitungstätigkeit in der Spalte 8 (enthal-
tener Anteil Fachbereichsleitung) in Prozent anzugeben. 

Sofern das Personal in Eigenbetrieben mit Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
betraut wird, müssen die entsprechenden Beschäftigtenstellen und die benötigten Angaben 
aus der Finanzrechnung und Stellenbewirtschaftung des Eigenbetriebes in die Erfassung 
ebenfalls einbezogen werden. Bitte achten Sie darauf, keine Auszahlungen und Einzahlun-
gen doppelt zu erfassen (z. B. direkt aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetrie-
bes und ein zweites Mal im Wege der Berücksichtigung interner Leistungsverrechnungen). 

Bei der Inanspruchnahme von Leistungen einer Eigengesellschaft entstehen den Kommu-
nen berücksichtigungsfähige Sachkosten, so als hätten sie ein fremdes Unternehmen beauf-
tragt. Personalkosten werden in dem Fall hier nicht gesondert erfasst.  

Bei Aufgabenübertragungen auf andere Kommunalverwaltungen ist folgendes zu beachten: 

Bei Aufgabenübertragungen bzw. Kooperationen, die nicht auf gleicher Ebene erfolgen, 
z. B. ein Landkreis lässt im Bürgerbüro eines Amtes Anträge auf die Kraftfahrzeugzulassung 
entgegennehmen, oder es sind Vollzugsaufgaben nach Landeswassergesetz auf eine Amts-
verwaltung übertragen worden, gelten die Grundsätze zur interkommunalen Zusammenar-
beit (III. Punkt 4, Seite 8) entsprechend. In der Bemerkungsspalte ist in diesen Fällen der 
Name der Kommune anzugeben, für die die Aufgaben erfüllt werden. So wird sichergestellt, 
dass während der Auswertung der ursprünglichen Aufgabenträgerebene eine korrekte Zu-
ordnung erfolgt. Die Gebühreneinnahmen, soweit sie im Haushalt verbleiben, und die Kos-
tenerstattung durch den eigentlichen Aufgabenträger sind in diesen Fällen vollständig aus-
zuweisen (siehe nachfolgende Ausführungen unter 3. und 4. zu Ersatzleistungen Dritter).  

3. Die Angaben aus der Finanzrechnung 

a) Einzahlungen 

Mit „Gebühren und Entgelten“ sind alle Einzahlungen aus Entgelten für Leistungen der 
Kommune und deren Verwaltung (z. B. Verwaltungsgebühren, auch für den Erlass von Ver-
waltungsakten) gemeint.  
Die Anfrage bezieht sich auf Einzahlungen, wie sie in den Kontenarten 631, 632 und 636, 
des Landeseinheitlichen Kontenrahmens und Kontenrahmenplans7 bezeichnet sind. 

                                                 
6 Dies bedeutet zugleich, dass bei Mitarbeitern die im übertragenen Wirkungskreis tätig sind und solche Ämter 
innehaben, die dafür eingesetzten Arbeitszeitanteile bei der Erfassung anteilig herauszurechnen sind. 
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Einzahlungen aus „Bußgelder, Verwarngelder“ sind in der eigens dafür vorgesehenen Spalte 
gesondert zu erfassen. 

Wenn z. B. Zwangsgelder erhoben oder sonstige Erlöse (z. B. Veräußerungserlöse, Versi-
cherungsleistungen, Ersatzleistungen) erzielt wurden, sind diese in der Spalte „Ersatzleis-
tungen Dritter einschließlich Zuweisungen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit; 
sonstige Einnahmen und Erlöse“ mit aufzuführen.  

In dieser Spalte sind auch Kostenerstattungen/Finanzierungsbeiträge der kommunalen Part-
ner im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit aufzunehmen. Siehe hierzu Erläute-
rungen unter III. Punkt 4; Seite 8. 

Es kann nach den Auswertungen früherer Abfragen nicht bestätigt werden, dass Einzahlun-
gen aus Kostenerstattungen durch Dritte und gegenüberstehende Auszahlungen völlig de-
ckungsgleich sind. Dementsprechend sind alle Angaben vollständig in den entsprechenden 
Spalten einzutragen und nicht schon vor Übernahme des Betrages „aufzurechnen“.  

Ausnahmen hiervon bilden die reinen Sozialleistungen gegenüber den hilfebedürftigen Per-
sonen (z. B. Wohngeld, Leistungen nach AsylbLG). In diesen Fällen sind die Auszahlungen 
(Leistungsbeträge) und die – deckungsgleichen – Einzahlungen (Erstattungen) jedoch nicht 
zu erfassen. Dies gilt auch dann, wenn zum Beispiel im Jahr 2022 Auszahlungen geleistet 
wurden, die erst im Jahr 2023 vollständig erstattet wurden oder werden (sogenannte Ab-
rechnungsüberhänge).  

In die nächste Spalte gehören Zuweisungen im Rahmen der strikten Konnexität. Grundsätz-
lich gilt, dass Aufgaben für die das Land im Rahmen der strikten Konnexität die Kosten über-
nimmt, nicht erfasst werden, da der Vorwegabzug nach § 22 FAG M-V einen Finanzierungs-
beitrag für Aufgaben leistet, die vor Einführung des strikten Konnexitätsprinzips (Art. 72 Ab-
satz 3 Landesverfassung M-V in der seit dem 20. April 2000 geltenden Fassung) an die 
Kommunen übertragen wurden.   
Mit Inkrafttreten der Vorschrift dürfen die Gemeinden und Kreise zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben nur noch verpflichtet werden, wenn dabei gleichzeitig Bestimmungen über die De-
ckung der Kosten getroffen werden. Wenn allerdings eine sinnvolle Trennung von Teilaufga-
ben im Einzelfall tatsächlich unmöglich ist und deshalb für die gesamte Aufgabe die Perso-
nal- und die Sachkosten erfasst werden, müssen Deckungsbeiträge aus Konnexitätszuwei-
sungen des Landes nach Fachgesetzen für die nach dem 20. April 2000 übertragenen  (Teil-)
Aufgaben als „Erlöse“ behandelt werden und sind somit als Einzahlungen zwingend zu be-
rücksichtigen. Dieses Vorgehen dient ausdrücklich nicht dazu, mögliche Unterdeckungen bei 
später übertragenen Aufgaben zu kompensieren.  

Eine Überprüfung der Konnexitätsfälle findet mit dieser Erhebung im Übrigen nicht statt. Dies 
betrifft insbesondere auch die Aufgabenübertragungen nach dem Aufgabenzuordnungsge-
setz (AufgZuordG M-V); § 28 Absatz 1 AufgZuordG M-V regelt den Belastungsausgleich ab-
schließend. 

                                                                                                                                                         
7 Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 23. Juli 2019 - II 320-174-53000 (AmtsBl. M-V 2019 S. 766), 
geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 26. November 2020 (AmtsBl. M-V 2020 S. 576) 
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b) Auszahlungen 

Auf der Ausgabenseite fallen Auszahlungen für Sachkosten an, z. B. Beschaffung von Kin-
derreisepässen oder vorläufigen Reisepässen. Diese sind in der Spalte „Sachkosten“ zu er-
fassen. Auch Zahlungen, die an kommunale Kooperationspartner zu leisten sind (siehe Hin-
weise unter III. Punkt 4 Seite 8) fallen hierunter.  

Nicht in dieser Spalte zu erfassen sind Sachkosten der Arbeitsplätze für das Personal, das in 
den Spalten zum Personaleinsatz (Beamte, Angestellte) eingetragen ist. Das Innenministeri-
um wird einen Sachkostenzuschlag entsprechend der weiterhin gültigen Empfehlung der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt®) in Höhe von aktuell 
9.700 €/VZÄ pauschal berücksichtigen.  

Dieser Zuschlag deckt folgendes ab: 
- Raumkosten (Miete, Betriebs- und Unterhaltungskosten; Büroausstattung), 
- Geschäftskosten (Reisekosten, Zeitungen und Literatur, Büromaterial, Porto, Kopierer), 
- Telekommunikationskosten (Festnetz, Fax, Mobilfunk, Internet), 
- IT-Kosten 

o Hardware, 
o Software, einschl. Fachanwendungen, 
o Schulungskosten 
o Zentrale Leistungen (Rechenzentrum, dezentrale Benutzerbetreuung) 
o Kosten in den dezentralen Einheiten für Software und Pflege. 

(Quelle: „Kosten eines Arbeitsplatzes“ KGSt®-Materialien Nr. 11/2022) 

Anstelle von Mieten können bei eigenen Immobilien kalkulatorische Kosten entstehen. Diese 
stehen im Rahmen der Anwendung der Sachkostenpauschale den Mieten gleich.  

Beispiel: Eine Kommunalverwaltung arbeitet (für den betreffenden Aufgabenbereich) in eigenen 
Immobilien; die andere in angemieteten Räumen. Es sind deshalb weder die Mietaufwendungen 
noch die Abschreibungs- und Zinsbeträge zu erfassen. Im Sinne der Vergleichbarkeit der Werte 
wird durchgängig nur mit dem pauschalen Sachkostenzuschlag gearbeitet, der in der Auswertung 
automatisch bei den Aufwendungen hinzugerechnet wird.  

Investitionen werden für einen mehrjährigen Zeitraum zusätzlich über ein weiteres Tabel-

lenblatt (siehe Hinweis IV. Investitionen, Seite 17) erfragt.  

Nicht zu den zu erfassenden Sachkosten gehören Rückstellungen (z. B. für Beihilfen, Pensi-
onen). Mit dieser Erhebung werden ausschließlich die Ist-Auszahlungen erfasst.  

4. Interkommunale Zusammenarbeit/Kooperationen  

Ist Ihre Verwaltung im Rahmen einer Kooperation diejenige, die eine Aufgabe des übertra-
genen Wirkungskreises erfüllt, dann tragen Sie in diesem Zusammenhang die gesamte Per-
sonalstärke ein, die in Ihrer Verwaltung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
im Jahr 2022 eingesetzt war. Auch die Auszahlungen für Sachkosten sind auf der Ausga-
benseite vollständig zu berücksichtigen. 
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Im Gegenzug tragen Sie die Ersatzleistungen, die von Kooperationspartnern (in der Regel 
auf vertraglicher Basis) gezahlt wurden, vollständig in die Spalte „Ersatzleistungen Dritter“ 
ein. Spiegelbildlich gilt, dass die Kommune, die zur Ausführung der Aufgabe die Verwaltung 
einer Nachbarkommune in Anspruch nimmt, in der Regel selbst kein Personal für diese Auf-
gabe vorgehalten hat. Entsprechend fielen dort 2022 keine Personalauszahlungen an. In der 
Spalte „Sachkosten“ ist bei diesem Amt bzw. der Kommune der gesamte Finanzierungsbei-
trag darzustellen, der an die ausführende Kommune bzw. das Amt als Kostenbeitrag für den 
personellen und den sächlichen Aufwand im Jahr 2022 geleistet wurde. 

Mit dieser Erfassungsweise wird vermieden, dass mit „fiktiven“ Zahlen gearbeitet werden 
muss. Bitte vermerken Sie den Bestand von Kooperationsvereinbarungen mit kommunalen 
Nachbarn in der letzten Spalte (siehe Beispiel in der Anlage 1). Dies ermöglicht eine Zu-
sammenführung der Daten. 

5. Einzelne Fremdaufgaben (ohne Organleihe) 

Bitte machen Sie auf Arbeitsblatt 1 (Tabelle 2) nur Angaben zu den hier genannten Aufga-
benbereichen, bezogen auf die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 3 und § 90 
Kommunalverfassung - KV). Dies dient der Vergleichbarkeit der Angaben aller Befragungs-
teilnehmer.  
Fügen Sie ohne Rückfrage keine neuen Aufgaben hinzu. Für Rückfragen nutzen Sie die 
Mailadresse Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de. Prüfen Sie vor einer solchen 
Anfrage, ob die Aufgabe tatsächlich vor dem 20. April 2000 bereits auf die Kommunen des 
Landes übertragen wurde. Benennen Sie die konkrete Rechtsgrundlage und auch Ihren An-
sprechpartner der Fachaufsicht bei der Landesregierung. 

Gemäß § 128 KV sind die Ämter die Träger der Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses (anstelle ihrer amtsangehörigen Gemeinden). 

Die Aufgabenaufstellung orientiert sich an den doppischen Produkthaushalten. Anknüp-
fungspunkt ist der landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan8. Dies führt zu 
einer stark zusammenfassenden Darstellung. Auftragsstatistiken und Fachstatistiken im Zu-
sammenhang mit den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden bei der Perso-
nalstärke und den Sachkosten der einzelnen Fachaufgaben direkt einbezogen.  

Da bei der Abbildung der Produkte in den einzelnen kommunalen Haushalten die Aufgaben 
des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises nicht strikt getrennt werden, ergehen 
einige einschränkende Hinweise bereits bei der jeweiligen Produktgruppen- oder Produktbe-
schreibung. Soweit die Beschreibungen Produkte oder Leistungen (5/7 Steller) enthalten, 
sind diese Angaben unverbindlich, da der Produktrahmenplan regelmäßig nur bis zur Pro-
duktgruppe verbindlich ist.   

Für die einzelnen Fachbereiche ist anzugeben, in welchem Umfang für die ausgewiesenen 
Stellen keine Büroarbeitsplätze eingerichtet sind. Insbesondere bei den kommunalen Ord-
nungsdiensten ist dies überwiegend der Fall.   
                                                 
8 Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 23. Juli 2019 - II 320-174-53000 (AmtsBl. M-V 2019 S. 766), 
geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 26. November 2020 (AmtsBl. M-V 2020 S. 576)  

mailto:Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de
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Da in diesen Fällen die Gemeinkosten- und Bürokostenpauschale reduziert wird, ist 
die zusätzliche technische Ausstattung dieser Mitarbeiter z. B. mit Mobiltelefonen, 
Kameras bei den Sachkosten oder Investitionen vollständig als Sachkosten oder In-
vestitionen zu erfassen.  

Darüber hinaus werden folgende Hinweise gegeben. 

a) Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung 

Nach § 1 Absatz 4 SOG M-V wird die Gefahrenabwehr von den Landkreisen, kreisfreien 
Städten, Ämtern und amtsfreien Gemeinden als Landesaufgabe im übertragenen Wirkungs-
kreis wahrgenommen.  

Zum Produkt „Sicherheit und Ordnung“ zählen die ordnungsrechtlichen Belange: 
- des Jagd- und Fischereirechts (letzteres ohne die Aufgaben der Fischereiaufsicht nach 

§ 24 Absatz 1 Landesfischereigesetz) 
- des Fundrechts (einschließlich Fundtiere), 
- des Hafenrechts/der Hafenaufsicht9; für die Landkreise und kreisfreien Städte zusätz-

lich die Aufgaben als Wasserverkehrsbehörde10, Hafenbehörde und Hafensicherheits-
behörde nach dem Gesetz über die Nutzung der Gewässer für den Verkehr und die Si-
cherheit in den Häfen (Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetz - WVHaSiG M-V), 

- der Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten (einschließlich Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel), 

- des Versammlungsrechts, 
- des Schornsteinfegerwesens, 
- der Sammlungen, Lotterien und Tombolen, 
- Aufgaben nach dem Jugendschutzgesetz nach § 1 Absatz 1 und 3 des Jugendrechts-

übertragungsgesetzes (nur Landkreise und kreisfreie Städte), 
- der Obdachlosenangelegenheiten, 
- der Durchsetzung der Hundehalterverordnung, 
- des Sonn- und Feiertagsrechts, 
- des Leichen-, Friedhofs- und Bestattungswesens (ohne Betrieb und Verwaltung der 

kommunalen Friedhöfe und deren Einrichtungen) mit den Aufgaben nach § 18 Ab-
satz 1 und/oder Absatz 2 BestattG; auch hinsichtlich der Pflichten nach § 9 Absatz 3 
BestattG und 

- Fachaufsicht der Landkreise im Bereich Sicherheit und Ordnung. 

Einzahlungen für Bußgelder und Verwaltungsgebühren , die im Zusammenhang mit den 
Aufgaben des Produkts „Sicherheit und Ordnung“ erhoben, festgestellt, verfolgt und geahn-
det werden, gehören als Zusammenhangstätigkeiten zu diesem Produkt (mit allen Einzah-
lungen und Auszahlungen).  

                                                 
9 Ohne die Aufgaben nach § 2 des Seeaufgabengesetzes die nach § 11 des AufgZuordG M-V übertragen wurde 
(betrifft nur die Hansestadt Rostock) und Aufgaben der Hafenbetreibung. 
10 Ohne die Aufgabe der Planfeststellungsverfahren nach § 6 Absatz 4 des Wasserverkehrs- und Hafensicher-
heitsgesetzes, die nach § 10 AufgZuordG M-V übertragen wurde; Finanzierung ausschließlich nach § 28 Absatz 1 
und 2 AufgZuordG M-V. 
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Nicht zu berücksichtigen sind Aufgaben des Brandschutzes (eigener Wirkungskreis), 
des Rettungsdienstes (hier wird vollständige Deckung unterstellt) und für Wahlen (Kom-
munalwahlen = eigener Wirkungskreis, für Landes-, Bundes und Europawahlen gibt es ge-
sonderte pauschale Kostenerstattungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Durchführung 
der Wahlen). Ebenso nicht zu berücksichtigen ist der Personal- und Sachkostenaufwand im 
Zusammenhang mit dem Gräberstättengesetz für Kriegsgräber. Diese Aufgabe unterfällt 
der strikten Konnexität – siehe § 4 Gräberstättengesetz. 

Das Personenstandswesen (einschl. Standesamtsaufsicht), die Melde- und Passangele-
genheiten, das Gewerberecht und das Straßenverkehrswesen, sowie bei den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsverfahren, Auf-
enthaltsrecht von Ausländern, der Katastrophenschutz, der Heimaufsicht und der Aufga-
benbereich für Veterinär- und Tierschutzrecht werden, der besseren Auswertbarkeit der 
Daten wegen, gesondert erfasst.  

Bei der Aufgabe Personenstandswesen ist zu berücksichtigen, dass im Fall von Auslagen für 
externe Trauorte auch vereinbarte Kostenerstattung (Gebühren sind derzeit noch nicht zu-
lässig) zu erfassen sind.  

Beim Produkt „Gewerbe“ sind alle Belange des besonderen Ordnungsrechts in Bezug auf 
stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten und Beherbergungswesen und Handwerk 
relevant, insbesondere mit 

- Gewerbeanzeigen,  
- Gewerbeuntersagungen, 
- Überwachung von Spielgeräten und Spielhallen, 
- Überwachung von Preisangaben, 
- Überwachung der Einhaltung des Ladenschlussgesetzes, 
- Überwachung von Sperrzeitenregelungen, 
- Erteilung und Versagung von Gaststättenerlaubnissen, Inhaberwechseln. 

Auch das Makler-, Pfandleiher- und Versteigerungswesen sowie das Bewachungswesen 
gehören zu diesem Produkt. 

Zu den Aufgaben aus dem Straßenverkehrswesens erfolgt eine differenziertere Erfassung. 
Straßenverkehrswesen (12301) umfasst die Aufgaben nach § 2 (für Landkreise und kreis-
freie Städte) und § 4 der Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf 
dem Gebiet des Straßenverkehrswesens (StVZustLVO M-V). Aufgaben der Landkreise und 
kreisfreien Städte im Bereich der Straßenaufsicht sind hier ebenso zu berücksichtigen.  

Die Aufgabenwahrnehmung nach § 4 StVZustLVO M-V umfasst auch die Ausstellung von 
Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung oder Mobilitätsbeeinträchtigung 
sowie die Erteilung von Bewohnerparkausweisen . Im Zusammenhang damit vereinnahm-
ten Gebühren gehören ebenso erfasst.  

Nicht zu erfassen sind hingegen Arbeitszeitanteile und Daten zu den Aufgaben der Straßen-
reinigung und der Regelung und Überwachung von Sondernutzungen; hierbei handelt es 
sich um Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.  
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Die erforderlichen Angaben zur Feststellung und Ahndung von Verstößen im ruhenden 
und/oder fließenden Verkehr sind gesondert von den anderen zur Produktgruppe 123 
gehörenden Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu erfassen. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Einnahmen aus Bußgeldern und Verwaltungsgebühren.  

Die Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern beachten an dieser Stelle bitte, dass sie nach 
§ 4 Absatz 2 StVZustLVO M-V auch Straßenverkehrsbehörden nach § 45 Straßenverkehrs-
ordnung sind. 

Wird ein eigener (zentraler) Kommunaler Ordnungsdienst eingesetzt, dessen Aufgaben 
nicht auf Belange des Straßenverkehrswesens beschränkt sind, sondern sich auch auf ande-
re allgemeine und besondere Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erstreckt, so 
sind die entsprechenden Zeitanteile und Sachkosten sowie Einzahlungen bei dem Produkt 
aufzunehmen, welches den Schwerpunkt der ordnungsdienstlichen Tätigkeit bildet (z. B. 
Verkehrsangelegenheiten). Vermerken Sie dies bitte ausdrücklich im Bemerkungsfeld. Eine 
fehlende Angabe zur Anzahl von nicht-Büroarbeitsplätzen wird insbesondere für diesen Be-
reich zu Rückfragen führen. 

Aufgaben der Heimaufsicht (Landkreise und kreisfreie Städte) gehören in den Produktbe-
reich (Produkt 12207) und sind mit der Erhebung 2022/2023 gesondert auszuweisen.  

Ebenfalls bei den Aufgaben der Sicherheit und Ordnung zu erfassen sind die Bereiche Tier-
schutz, Tierzuchtrecht, Tierseuchenbekämpfung (Veterinärwesen) und Lebensmittel-
überwachung. Das sind die in der Produktgruppe 124 genannten Leistungen. 

b) Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend 

Mit der Abfrage ab 2023 sind an dieser Stelle durch die Ämter und amtsfreien Gemeinden 
keine Angaben zu den Bereichen Wohngeld (nach dem Wohngeldgesetz) zu machen. Die 
Abfrage hierzu erfolgt durch die Fachaufsicht im Innenministerium.  

Die Landkreise, die für das Wohngeld als Widerspruchsbehörden zuständig sind, machen 
dennoch entsprechende Angaben.  

Einzutragen sind hier im Übrigen auch die Angaben zur Aufgabe Ausbildungsförderung 
(nach dem BAFöG und dem AFBG), soweit diese Aufgaben in der Tabelle erwähnt sind. 

Zu den zu erfassenden sonstigen sozialen Leistungen zählen:  
- Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler/Spätaussiedler ein-

schließlich deren Unterbringung in Übergangswohnheimen (Produkt 34400), Leis-
tungsgewährung nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)  

- Leistungen der Kriegsopferfürsorge und 
- Leistungen nach dem Landesblindengesetz - ohne die Leistungsauszahlung und 

dessen Erstattung auf der Einnahmeseite. 

Außerdem sind gesondert darzustellen – die Personal- und Sachkosten für die Verwaltung: 
-  der Unterhaltsvorschussleistungen nach UVG für Kinder und Jugendliche (Produkt 

34100) – ohne die Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen auf der Einnah-
meseite sowie  
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- der Sozialleistungen einschließlich der Unterbringung von Personen, die in § 5 
Absatz 1 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes  (FlAG) i. V. m. § 5 der Zuwanderungs-
zuständigkeitslandesverordnung (ZuwZLVO) aufgeführt sind (Produkt 313) mit der Ein-
schränkung, dass die gewährten Sozialleistungen, zu denen auch die Kosten der Ge-
meinschaftsunterkünfte, Übergangswohnheime und -wohnungen zählen, nicht zu er-
fassen sind. Diese werden über das FlAG direkt erstattet und sind vor diesem Hinter-
grund unberücksichtigt zu lassen. 

In Obdachlosenangelegenheiten nehmen nur die Landkreise an dieser Stelle die Angaben 
vor (bei allen anderen Gruppen werden Obdachlosenangelegenheiten wegen des Schwer-
punkts bei den ordnungsrechtlichen Belangen beim Produktbereich 12 abgebildet). 

Bei Aufgaben, die nach dem 20. März 2002 im Bereich Soziales und Jugend an die Kommu-
nen zur Erfüllung nach Weisung übertragen wurden, erfolgt der Mehrbelastungsausgleich 
ausschließlich nach den jeweiligen Fachgesetzen und nicht über § 22 FAG M-V (vgl. § 2 
FAG M-V). Dies liegt im Regelungsbereich der jeweiligen Fachressorts. Aufgaben nach 
SGB II, SGB VIII, SGB XII sind folglich nicht zu berücksichtigen.  

Die Aufstellung von Mietspiegeln ist zwar den übertragenen Wirkungskreis zugeordnet, un-
terfällt aber der strikten Konnexität. Der Aufwand wird im Rahmen der Erhebung nach § 22 
FAG M-V deshalb nicht berücksichtigt! 

Nicht zu erfassen ist der Personalaufwand und die Sachkosten für die Bewilligung des Pfle-
gewohngeldes. Nach § 9 Landespflegegesetz entscheidet der Landkreis oder die kreisfreie 
Stadt, in dessen oder in deren Gebiet sich die Pflegeeinrichtung befindet. Diese Aufgabe ist 
zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Bis zum 31. Dezember 2005 entschied jedoch das 
Landesversorgungsamt über die Bewilligung des Pflegewohngeldes nach § 9 Landespflege-
gesetz. Insofern handelt es sich bei diesem Aufgabenbereich um einen Fall der Anwendung 
des strikten Konnexitätsprinzips, der von der Abfrage nach § 22 Absatz 4 FAG M-V nicht 
umfasst wird. Gleiches gilt auch für die Betriebserlaubnisverfahren für die Kindertagesein-
richtungen.  

Die Betreuungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte werden im eigenen Wir-
kungskreis tätig (siehe § 1 Abs. 2 AG BtG) und sind nicht zu berücksichtigen. 

c) Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 

Hier ist der gesamte Produktbereich 414 mit den nachfolgend geschilderten Ausnahmen an-
gesprochen.  

Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die ihnen nach dem Gesetz über den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern obliegenden Aufgaben als 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahr.  

Zum öffentlichen Gesundheitsdienst gehören die Hilfen und Schutzmaßnahmen für psy-
chisch Kranke nach dem PsychKG M-V und dem ÖDGD M-V, jedoch ohne die im Jahr 2010 
durch das AufgZuordG M-V übertragene Aufgabe der Besuchskommission für die psychiatri-
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schen Krankenhäuser nach § 31 des PsychKG M-V (§ 15 i. V. m. § 28 Absatz 1 und 2 Aufg-
ZuordG M-V).  

Die Leistungen 4140302 und 4140304 der Produktgruppe 414 (also der umweltbezogene 
Gesundheitsschutz wie auch die Hygieneüberwachung für Krankenhäuser, Alten- und Pfle-
geheime, Arztpraxen) sind ebenfalls hier zu erfassen. Einzahlungen insbesondere im Zu-
sammenhang mit den Überwachungsaufgaben und der Verfolgung und Ahnung von Ord-
nungswidrigkeiten sind entsprechend anzugeben. 

Finanzmittel des Bundes aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst für 
zusätzliches Personal in den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städ-
te sind in Spalte 11 anzugeben.   
Zum Umgang mit temporären Personalaufstockungen durch interne Aufgabenzuwei-
sungen oder Abordnungen wird auf die Ausführungen auf Seite 4 verwiesen.  

Nicht zu erfassen sind im Jahr 2010 übertragenen Überwachungsaufgaben und Verfolgung 
und Ahnung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz) 
durch die Landkreise und kreisfreien Städte, diese erhalten hierfür Zuweisungen nach § 28 
Absätze 1 und 2 des AufgZuordG M-V.  

Nicht zum übertragenen Wirkungskreises gehören nach § 3 Abs. 3 ÖGDG M-V folgende 
Aufgaben nach dem ÖGDG M-V: 

- der Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen (§ 6 ),  
- die Gesundheitsförderung (§ 13),  
- die Sexual-, Schwangeren- und Mütterberatung, genetische Beratung (§ 14),  
- die allgemeinen Aufgaben der Gesundheitshilfe (§ 17),  
- die Beratung von behinderten Menschen (§ 18),  
- die AIDS-Beratung (§ 20),  
- die Suchtberatung (§ 21) und  
- die Nachsorge (§ 22).  

Die vorgenannten Aufgaben gehören zum eigenen Wirkungskreis (insb. Produkt 41405).  

d) Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden sind den Landräten und Oberbürgermeis-
tern der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gemäß § 57 LBauO im übertrage-
nen Wirkungskreis übertragen. Die Bauüberwachung (§ 81 LBauO) gehört dazu. Abzubilden 
sind also die bei den Produkten 52100 bis 52102 beschriebenen Leistungen der unteren 
Bauaufsichtsbehörden. 

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege obliegen den Landkreisen und Ge-
meinden als Auftragsangelegenheiten nach § 1 Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG M-V). Für die Aufgabe der Ausstellung von Bescheinigungen nach § 25 des DSchG 
M-V11 durch die Landkreise, kreisfreien Städte und großen kreisangehörigen Städte erhalten 
diese Zuweisungen nach § 28 Absätze 1 und 2 des AufgZuordG M-V im Rahmen des strik-
ten Konnexitätsprinzips. Der Personalaufwand für diese Aufgabe ist deshalb unberücksichtigt 

                                                 
11 Die Aufgabe wurde durch § 9 des Aufgabenzuordnungsgesetzes im Jahr 2010 übertragen. 
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zu lassen.  
Dies betrifft allerdings die Durchführung des Gesetzes und nicht die Erhaltung von Denk-
malen selbst. Ist die Gemeinde oder Landkreis selbst Eigentümer von Denkmalen trifft die 
Kommune als solche die Erhaltungspflicht (§ 6 Absatz 1 DSchG M-V), bei den Zuwendungen 
nach § 6 Absatz 2 DSchG M-V handelt es um freiwillige Leistungen, die ebenso keine Be-
rücksichtigung finden können. 

Artikel 30 des Gesetzes über die Funktionalreform vom 5. Mai 1994 bestimmt, dass die 
Maßnahmen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes", soweit sie die Förderung der Dorferneuerung und des 
ländlichen Wegebaus als Gemeinschaftsaufgabe betreffen und nicht unter § 37 Absatz 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes fallen, auf die Landkreise und die kreisfreien Städte12 übertragen 
sind.  

Die Aufgaben der Anerkennung und des Entzugs der kleingärtnerischen Gemeinnützig-
keit nach den §§ 2 und 20a Nr. 4 des Bundeskleingartengesetzes sind hingegen den 
kreisfreien Städten, den Ämtern und den amtsfreien Gemeinden übertragen. 

Die Produkte 51103 und 55102 des Produktrahmenplans können insoweit (teilweise) für die 
Befragung relevant sein. 

Zu beachten ist, dass die den Landkreisen, kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen 
Städten erst im Jahr 2010 durch § 10 AufgZuordG M-V die Aufgaben der Anhörung für 
Planfeststellungsverfahren nach § 6 Absatz 4 des Wasserverkehrs- und Hafensicherheits-
gesetzes, nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, nach § 6 des Luftverkehrsgeset-
zes, nach § 45 Absatz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, sowie nach § 15 Absatz 1 des Landesseilbahngesetzes übertragen wurden 
und dem übertragenen Wirkungskreis zugeordnet sind, jedoch nach den Regelungen der 
strikten Konnexität über § 28 des AufgZuordG M-V finanziert werden. Die Berücksichtigung 
von Personal- und Sachkosten im Rahmen dieser Erhebung ist insoweit nicht zulässig.  

Gleiches gilt für die den Landkreisen übertragenen Aufgaben der Genehmigung von Flä-
chennutzungsplänen  nach § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches der kreisangehörigen Ge-
meinden und Planungsverbände nach § 205 des Baugesetzbuches  einschließlich der 
Zweckverbände (siehe §§ 12, 28 AufgZuordG M-V). 

e) Produktbereiche 53 und 55 – Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege 

Die Abfallentsorgung, die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung sind pflichtige 
Selbstverwaltungsaufgaben und deshalb nicht zu erfassen.  

Bei den Aufgaben des Abfallwesens gehören nach § 8 der Verordnung über die Zuständig-
keit der Abfallbehörden nur die in § 4 (nur Landkreise, kreisfreie Städte)  und § 5 bezeichne-
ten Leistungen  zum übertragenen Wirkungskreis. Die auf Grundlage dieser Zuständigkeits-
regeln vereinnahmten Gebühren aus der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
sind vollständig anzugeben. 
                                                 
12 Bei den kreisfreien Städten wird diese Aufgabe lt. Auskunft des Landwirtschaftsministeriums (Referat VI 340) 
jedoch nicht durchgeführt und ist deshalb im Erhebungsbogen ab 2020 nicht mehr enthalten.  
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Die Aufgaben des Bundesbodenschutzgesetzes, der bodenschützenden Regelungen des 
Umweltschadensgesetzes und des Landesbodenschutzgesetzes sind auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte übertragen (§ 14 Absatz 3 Landesbodenschutzgesetzes - LBodSchG M-
V), soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift einer anderen Behörde vorbehalten werden. Die 
Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung wahr. Die Kosten nach § 16 LBodSchG M-V in Folge der Durchführung ange-
ordneter Maßnahmen dieser Behörden gehören ausdrücklich nicht dazu. Die Einnahmen 
nach § 17 LBodSchG M-V sind hingegen zu berücksichtigen. 

Nicht zu erfassen sind die Auszahlungen für den Wasser- und Bodenverband, einschl. 
des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes, und eigene Baumaßnahmen. 

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach den in § 106 Landeswassergesetz genannten Ge-
setzen (Wasserhaushaltsgesetzes, des § 20 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei wasserbezogenen Vorhaben, Landeswassergesetz) und dazu ergangener 
Rechtsverordnungen obliegt den Landräten und den Oberbürgermeistern der kreisfreien 
Städte als untere Wasserbehörden im übertragenen Wirkungskreis, soweit durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.   
Darüber hinaus sind die Landräte und die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte als unte-
re Wasserbehörde die Bescheinigungsbehörde nach § 3 der Sachenrechts-
Durchführungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).  
Soweit durch die Annahme von Anzeigen nach § 107 Absatz 6 des Landeswassergesetzes 
bei den amtsfreien Gemeinden und Ämter (messbarer) Aufwand entstanden ist, sind hierfür 
entsprechende Eintragungen in der Tabelle vorzunehmen (Leistung 5520202).  

Die nach §§ 6 bis 9 Naturschutzausführungsgesetz den Landräten und Oberbürgermeistern 
der kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden bzw. den Amtsvorstehern der Ämter 
und den Bürgermeistern der amtsfreien Gemeinden obliegenden Aufgaben (letztere aus-
schließlich nach §§ 25 bis 28 NatSchAG M-V) werden ebenfalls im übertragenen Wirkungs-
kreis wahrgenommen. Daher sind die in der Produktgruppe 554 aufgeführten Leistungen 
regelmäßig solche des übertragenen Wirkungskreises.  

Die Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen ist als Leistung 5550202 im Produkt-
rahmenplan zu finden. Diese Aufgabe ist durch die Landkreise und kreisfreien Städte eben-
falls zu erfassen. 

6. Aufgaben der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörde sowie 
der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse § 22 Absatz 2 Nr. 5 FAG 
M-V 

Bei den Aufgaben der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörde sowie der 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse erfolgt eine grobe Differenzierung nach Tätig-
keitsbereichen. Soweit möglich sollte sich daran orientiert werden.   

Für diesen Aufgabenbereich hat sich ab Jahr 2016 bewährt, dass bei den Investitionen auch 
die Investitionen in IT-Ausstattung des Arbeitsplatzes als investive Auszahlungen erfasst 
werden. Die Sachkostenpauschale für den Büroarbeitsplatz wird entsprechend gekürzt. 
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Erbrachte ingenieurtechnische Leistungen sowie die Aufgabe der städtebaulichen Boden-
ordnung sind unberücksichtigt zu lassen (eigener Wirkungskreis). In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten, dass bei Investitionsgütern anzugeben ist, in welchem Maß diese für die 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises tatsächlich eingesetzt werden. 

7. Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden   

Im unteren Teil der Tabelle 2 sind alle Personal und Sachkosten der unteren staatlichen 
Verwaltungsbehörden zu erfassen. Hierzu zählen: 

Die Aufgaben der Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörde auf dem Gebiet des 
Landkreises für die Rechtsaufsicht und für die Aufgaben nach dem Kommunalprüfungs-
gesetz gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden und Ämtern nach § 119 Absatz 2 der 
Kommunalverfassung M-V unterfallen der Organleihe. 

IV. Investitionen  

Bei den Auszahlungen für Investitionen wird der Zeitraum betrachtet, der sich unmittelbar an 
die aus der letzten Befragung bekannten Datenreihe lückenlos anschließt und bis 2022 
reicht. So stehen für die Auswertung letztlich Daten zur Verfügung, die den Zeitraum 2021 
bis 2022 umfassen. 

Anders als die Aufgaben, die laufend zu erledigen sind, und für die laufend Personal vorzu-
halten ist, werden Investitionen azyklisch und auf keinen Fall gleichmäßig und in jedem Jahr 
ausgeführt.  

Bitte geben Sie auf dem dafür vorgesehenen Tabellenblatt (Tabelle 3) die tatsächlich im je-
weiligen Jahr getätigten Auszahlungen (abzüglich der tatsächlich erhaltenen Zuwendungs- 
oder Zuweisungsbeträge oder tatsächlich erhaltener Kostenbeteiligungen Dritter) für Investi-
tionen an. Nicht in diesem Tabellenblatt zu beschreiben sind die Vermögensgegenstände, 
die zur regulären Ausstattung und Bereitstellung von Büroarbeitsplätzen gehören (vergleiche 
entsprechende Hinweise zu Punkt III. 3 b). Landes- oder Bundeszuweisungen sind an dieser 
Stelle ebenso zu verrechnen, selbst wenn sie noch nicht kassenwirksam geworden sind 
aber ein Rechtanspruch auf die Zuweisung besteht oder mindestens eine formelle Zusiche-
rung für eine Zuweisung vorliegt.  

Ebenfalls anzugeben ist der Umfang, in dem ein Investitionsgut für den übertragenen Wir-
kungskreis tatsächlich genutzt wird. Die Angabe erfolgt in Prozent. 

V. Dokumentation  

Die im Rahmen der Erhebung entstehenden Dokumente beim Innenministerium wurden be-
reits bei den letzten Abfragen vollständig und systematisch archiviert. Dies wird auch mit den 
entstehenden Dokumenten der Abfrage im Jahr 2023 erfolgen.  
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Der Landesrechnungshof hat im Rahmen seiner Überprüfung zu den im Jahr 2016 übermit-
telten Daten festgestellt, dass die Meldungen auf kommunaler Seite oftmals nicht oder nicht 
vollständig reproduzierbar waren. Vor diesem Hintergrund und weil die Erhebung in kürzeren 
Abständen wiederholt wird, ist es angezeigt, dass auch die kommunalen Verwaltungen die 
intern entstandenen Dokumente zur Dokumentation ablegen und festhalten, auf Grundlage 
welchen Datenbestandes (Version/Datum der Finanzrechnung und des Stellenplans) die 
Meldung erfolgt ist. Soweit dieser Stand zu einem späteren Zeitpunkt nicht reproduzierbar 
ist, sollte ein (virtueller) Systemausdruck erfolgen. 

Aus den Aufzeichnungen sollte unter anderem ersichtlich sein, welche konkreten Stellen-
plannummern den Angaben im Erhebungsbogen zugeordnet wurden. Insbesondere bei Auf-
gaben, die selten anfallen und wenig personalintensiv sind, sind diese Aufzeichnungen uner-
lässlich. Gleiches gilt für Arbeitsplätze an denen Aufgaben sowohl im eigenen wie übertra-
genen Wirkungskreis erfüllt werden.  

Im Fall späterer stichprobenartiger Nachprüfungen behält sich das Innenministerium die An-
forderung dieser Unterlagen vor.  
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Anlage 1 
Muster am Beispiel der Aufgabe Meldebehörde, Personenstandswesen:

 

 
 

Erhebungsbogen für kreisfreie Städte (Stand  5.01.2023)

Kreisfreie Stadt Ansprechpartner*in: Mailadresse des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung  zur Erhebung

Datenerhebung_Par22_FAG@im.mv-regierung.de 

[Telefon] [Mail]

Tabelle 1 - Abfrage zum gesamten Stellenplan für den eigenen und übertragenen Wirkungskreis

Gesamtstellen lt. Stellenplan 2022 (eigener und übertr. Wirkungskreis in VZÄ):

              davon tatsächliche IST-Besetzung per 31.12.2022

Tabelle 2 - Erhebung des Aufwandes für den übertragenen Wirkungskreis

diese Spalte kann 
ausgeblendet 
w erden

Bemerkungen; u. a.

BesGrp    bzw. 
EntgeltGrp.

IST-Anzahl 
(VZÄ) 

tatsächliche 
Besetzung im 
Gesamtjahr

Berechnung 
VZÄ ohne 
Leitungsaufgabe
n
(Spalte 4 abzgl. 
Anteil nach Spalte 
8)

davon Anzahl 
nicht Büro-

arbeitsplätze 
(Anteil von 
Spalte 4)

Soll-
Planstellen 
(VZÄ) laut 
Stellenplan 

2022 
(zu Spalte 4)

Stellenplan-
nummer(n) 

(zu Spalte 4)

bei Arbeitsplätzen 
mit 

Leitungsaufgaben 
- enthaltner Anteil 
der Fachbereichs-
leitung in Prozent 
(zu Spalten 4 u. 6)

Gebühren, 
Entgelte

Bußgelder, 
Verwarngelder

Ersatzleistungen Dritter 
einschließlich Zuweisungen im 

Rahmen  der kommunalen 
Zusammenarbeit; sonstige 

Einnahmen und Erlöse

Konnexitätsleistungen 
des Landes bei 

Aufgabenübertragung ab 
dem 20.04.2000 

Sachkosten für die 
Aufgabenwahrnehmung 

(ohne Kosten des 
Arbeitsplatzes die im 2. Schritt 

pauschal zugeschlagen 
w erden)

Sachkosten hier bitte - i m m e r -  inhaltlich 
kurz in der jew. Zeile erläutern! 

Bei Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der 
kommunalen Zusammenarbeit zusätzlich 

für (Name der Kommune); sonst. 
Bemerkungen

SpaltenNr. 1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Meldeangelegenheiten einschl. Pass- und 
Personalausweisangelegenheiten

12203 E9a 1,000          0,30000   1 420 70% 53.521 € 4.230 € 16.851 € Bundesdruckerei

E8 2,250          2,25000   2,5 340, 456, 457

E6 3,750          3,75000   5  458, 377, 
459, 461, 462 

E5 1,000          1,00000   1 460

E3 0,100          0,10000   0,1 457

                  -     

                  -     

5 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen 1220301/122030
2

                  -     

E9b 0,500          0,10000   0,5 715 80% 79.560 € 38.570 € Bundesdruckerei

E6 1,900          1,90000   2 728, 729 8.250 € Mieten externe Trauorte (Außenstelle); 
werden im Rahmen der Gebühren 

E3 0,100          0,10000   0,1 457 850 € Stambücher, werden im Rahmen der 
Gebühren abgerechnet

                  -     8.500 € Erstattung, weil Standesamtsbezirk auch 
für Amt yx

                  -     

Angaben aus der Finanzrechnung

Produktgruppe, 
Produkt, Leistung

Beamte und Angestellte

Beamte und Angestellte (VZÄ)

alle Einnahmen aus Entgelten für 

Leistungen der Kommune aber auch 

der Verwaltung (z. B. sämtliche 

Verwaltungsgebühren, auch für 

den Erlass von Verwaltungsakten)

Die Stellen möglichst je 

Entgeltgruppe 

zusammenfassen

Anzahl der Stellen, für 

die kein 

Büroarbeitsplatz 

vorgehalten werden 

muss.

Die Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe ist aus dem 

Listenfeld auszuwählen. Ggf. fehlende 

Bezeichnungen können im Arbeitsblatt liste ESAB in 

die RESERVE Felder eingearbeitet werden. Bei 

Eintragung "gerungBesch" ist im Bemerkungsfeld 

die individuelle Jahresarbeitsvergütung (einschl. der 

Arbeitgeberseitigen Lohnnebenkosten ) einzutragen.

Keine Eingaben erforderlich! 

Die Daten aus dieser Spalte werden für spätere Berechnungen 

übernommen. Die Formel berücksichtigt mögliche Abzüge für 

Overhead, wenn Leitungsaufgabenanteile ausgewiesen 

wurden. Die Spalte kann grundsätzlich ausgeblendet werden.

Im Beispiel - gleiche Stellenplannummer 

wie unter Melderecht, weil auf der Stelle 

für verschiedene Bereiche 

sachbearbeitende Tätigkeiten ausgeführt 

werden.

Zwingende Erläuterung zu den 

Sachkosten, hier auch Angaben 

vornehmen, wenn die Aufgabee im 

Rahmen der kommunalen 

Zusammenarbeit wahrgenommen 

wird. 

Nicht zu erfassen sind hier 

durchlaufende Gelder.

Einnahmen aus kommunaler 

Zusammenarbeit sind kurz zu 

erläutern (letzte Spalte)

Die Tabelle enthält eine 

Gliederungseinteilung, dadurch lässt 

sich der Kopfteil mit Tabelle 1 einfach 

ausblenden, nutzen Sie dafür die 

Schaltfläche [-] am linken Rand. Zum 

einblenden [+].

Angaben lt. 

Stellenbeschreibung
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